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Leitsätze des Urteils 

1. Gemeinschaftsmarke — Definition und Erwerb der Gemeinschaftsmarke — Relative 
Eintragungshindernisse — Widerspruch des Inhabers einer für identische oder ähn
liche Waren oder Dienstleistungen eingetragenen identischen oder ähnlichen älteren 
Marke — Gefahr der Verwechslung mit der älteren Marke — Beurteilungskriterien 
(Verordnung Nr. 40/94 des Rates, Artikel 8 Absätze 1 Buchstabe b und 2 Buchstabe a 
Ziffer ii) 

II - 4359 



LEITSÄTZE — RECHTSSACHE T-104/01 

2. Gemeinschaftsmarke — Definition und Erwerb der Gemeinschaftsmarke — Relative 
Eintragungshindernisse — Widerspruch des Inhabers einer für identische oder ähn
liche Waren oder Dienstleistungen eingetragenen identischen oder ähnlichen älteren 
Marke — Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen und der betreffenden Mar
ken — Beurteilungskriterien 
(Verordnung Nr. 40/94 des Rates, Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b) 

3. Gemeinschaftsmarke — Definition und Erwerb der Gemeinschaftsmarke — Relative 
Eintragungshindernisse — Widerspruch des Inhabers einer für identische oder ähn
liche Waren oder Dienstleistungen eingetragenen identischen oder ähnlichen älteren 
Marke — Gefahr der Verwechslung mit der älteren Marke — Wortmarke „Fifties" 
und Bildmarke mit den Worten „miss fifties" 
(Verordnung Nr. 40/94 des Rates, Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b) 

1. Gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b 
der Verordnung Nr. 40/94 über die 
Gemeinschaftsmarke ist die angemel
dete Marke auf Widerspruch des In
habers einer älteren Marke von der 
Eintragung ausgeschlossen, „wenn we
gen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit 
der älteren Marke und der Identität 
oder Ähnlichkeit der durch die beiden 
Marken erfassten Waren oder Dienst
leistungen für das Publikum die Gefahr 
von Verwechslungen in dem Gebiet 
besteht, in dem die ältere Marke Schutz 
genießt; dabei schließt die Gefahr von 
Verwechslungen die Gefahr ein, dass 
die Marke mit der älteren Marke ge
danklich in Verbindung gebracht 
wird." Dabei sind ältere Marken im 
Sinne von Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe 
a Ziffer ii der Verordnung Nr. 40/94 in 
einem Mitgliedstaat eingetragene 
Marken mit einem früheren An
meldetag als dem Tag der Anmeldung 
der Gemeinschaftsmarke. 

Eine Verwechslungsgefahr in diesem 
Sinne liegt dann vor, wenn das Pub

likum glauben könnte, dass die be
treffenden Waren oder Dienst
leistungen aus demselben Unternehmen 
oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich 
miteinander verbundenen Unterneh
men stammen; sie ist unter Berück
sichtigung aller Umstände des Einzel
falls umfassend zu beurteilen. Diese 
umfassende Beurteilung der Verwechs
lungsgefahr impliziert eine gewisse 
Wechselbeziehung zwischen den in 
Betracht kommenden Faktoren, ins
besondere der Ähnlichkeit der Marken 
und der Ähnlichkeit der damit ge
kennzeichneten Waren oder Dienst
leistungen, wobei ein geringer Grad der 
Ähnlichkeit der gekennzeichneten Wa
ren oder Dienstleistungen durch einen 
höheren Grad der Ähnlichkeit der 
Marken ausgeglichen werden kann und 
umgekehrt. 

(vgl. Randnrn. 24-27) 

2. Bei der Prüfung des Widerspruchs eines 
Inhabers einer älteren Marke nach 
Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der 
Verordnung Nr. 40/94 über die Ge
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meinschaftsmarke sind für die Beur
teilung der Ähnlichkeit von Waren 
oder Dienstleistungen alle erheblichen 
Faktoren zu berücksichtigen, die das 
Verhältnis zwischen den Waren oder 
Dienstleistungen kennzeichnen. Zu 
diesen Faktoren gehören insbesondere 
deren Art, Verwendungszweck und 
Nutzung sowie ihre Eigenart als mit
einander konkurrierende oder einander 
ergänzende Waren oder Dienst
leistungen. 

Was den Vergleich der kollidierenden 
Zeichen angeht, so ist bei der um
fassenden Beurteilung der Verwechs
lungsgefahr hinsichtlich der Ähnlich
keit der betreffenden Marken in Bild, 
Klang oder Bedeutung auf den Ge
samteindruck abzustellen, den die 
Marken hervorrufen, wobei ins
besondere die sie unterscheidenden und 
dominierenden Elemente zu berück
sichtigen sind. Dabei lässt sich nicht 
ausschließen, dass allein die klangliche 
Ähnlichkeit der Marken eine Ver
wechslungsgefahr hervorrufen kann. 

(vgl. Randnrn. 31, 34) 

3. Für das spanische Publikum besteht 
eine klangliche und semantische Ähn
lichkeit zwischen der Gemeinschafts
markenanmeldung des Wortzeichens 
„Fifties" für „Jeans-Bekleidungs
stücke" in Klasse 25 des Abkommens 
von Nizza und einem als ältere Marke 
in Spanien eingetragenem farbigen 
Wortbildzeichen mit dem prägenden 
Bestandteil „miss fifties" für „Beklei
dungsstücke, Schuhwaren, Kopfbede
ckung" ebenfalls in Klasse 25. 

Angesichts dieser klanglichen und se
mantischen Ähnlichkeit, die auf dem 
prägenden Wortbestandteil „Fifties" 
beruht, und der Identität der von in 
Marken erfassten Waren sind die bild
lichen Unterschiede zwischen den Zei
chen nicht geeignet, bei den an
gesprochenen Verkehrskreisen die Ge
fahr einer Verwechslung auszuräumen, 
so dass die angemeldete Marke unter 
Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der 
Verordnung Nr. 40/94 über die Ge
meinschaftsmarke' fällt. 

(vgl. Randnrn. 40, 45-46, 52) 
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